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Der Bundesfreiwilligen-
dienst: Hinweise von A bis Z

Stand: Januar 2026

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) soll Menschen jeden Alters einen
bereichernden Freiwilligendienst ermdglichen und gleichzeitig das zivil-
gesellschaftliche Engagement fordern. Gesetzliche Grundlage fiir den BFD
ist das Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG).

Die folgenden Hinweise von A-Z bieten einen Uberblick iiber die gelten-
den Regelungen im BFD.

Dartiber hinausgehende Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen
und detaillierte Regelungen sind in den Leitlinien zum BFDG unter
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/service/downloads zu finden.

Fragen beantwortet das Service-Team des Bundesamtes fiir Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) in Koln gerne per Mail
service@bafza.bund.de oder telefonisch tiber die Service-Hotline
0221-3673-0.

Einen BFD kénnen Personen unabhéngig von ihrem Schulabschluss
leisten, sofern sie die Vollzeitschulpflicht erfiillt haben (je nach Bundes-
land meist mit 16, manchmal auch schon mit 15 Jahren). Eine Altersgrenze
nach oben gibt es nicht.

Die Anerkennung als Einsatzstelle im BFD kann durch den Rechtstrager
beim BAFzA beantragt werden.

In der Einsatzstelle (siehe unter E wie Einsatzstelle und Einsatzfelder) steht
eine Fachkraft fiir die fachliche Anleitung der Freiwilligen zur Verfiigung.
Sie gewidhrleistet den qualifizierten Einsatz der Freiwilligen in der Einsatz-
stelle im Rahmen ihrer Hilfstitigkeit und umfasst die Einarbeitung der
Freiwilligen sowie ihre Begleitung vor Ort. Freiwillige lernen die Leitbil-
der, Ziele, organisatorischen Abldufe und institutionellen Strukturen der
Einsatzstelle tétigkeitsorientiert kennen.

Die Einsatzstellen konnen zusétzlich zu einem angemessenen Taschengeld
Geld- oder Sachleistungen fur Arbeitskleidung gewéhren.

Wenn die Tatigkeiten in der Einsatzstelle Schutzkleidung erfordern, stellt
die Einsatzstelle diese unentgeltlich zur Verfiigung.


https://www.bundesfreiwilligendienst.de/service/downloads
mailto:service%40bafza.bund.de?subject=

Wihrend des BFD zahlt die Einsatzstelle fir alle Freiwilligen, die noch
keine Regelaltersrente beziehen, Beitrage zur Arbeitslosenversicherung.
Die Beitridge werden vollstindig von der Einsatzstelle gezahlt, also Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberanteil. Wer zwolf Monate einen BFD leistet und
anschliefiend nicht sofort einen Arbeitsplatz findet, hat - bei Vorliegen der
iibrigen Voraussetzungen - Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Fiir Freiwillige, die eine Altersvollrente beziehen, muss die Einsatzstelle
nur noch den Arbeitgeberanteil abfiihren (siehe unter S wie Sozialversi-
cherungsbeitrige).

Der BFD ist arbeitsmarktneutral. Die Freiwilligen verrichten unterstiitzende, zu-
sdtzliche Tatigkeiten und ersetzen keine hauptamtlichen Krifte. Es diirfen keine
Einsatzpldtze anerkannt werden, die einen bisherigen Arbeitsplatz ersetzen
oder eine Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes eriibrigen sollen. Die Arbeits-
marktneutralitit wird vor Anerkennung als Einsatzstelle und Genehmigung
jedes weiteren Einsatzplatzes geprift. Der arbeitsmarktneutrale Einsatz in den
Einsatzstellen wird durch die Auflendienstmitarbeiterinnen und Auflendienst-
mitarbeiter des BAFzA und der Zentralstellen iberwacht.

Eventuell notwendige arztliche Untersuchungen und Vorsorgemafinahmen sind
von der Einsatzstelle zu veranlassen. Sie ibernimmt die hierfiir entstehenden
Kosten.

Der BFD ist kein Arbeitsverhiltnis. Dennoch wird er hinsichtlich der
offentlich-rechtlichen Schutzvorschriften weitestgehend einem Arbeits-
verhiltnis gleichgestellt. Entsprechend gelten die einschlidgigen Arbeits-
schutzbestimmungen, wie z. B. das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstatten-
verordnung, das Jugendarbeitsschutzgesetz und das Mutterschutzgesetz.

Die wochentliche Arbeitszeit richtet sich nach den Festlegungen fiir die
Hauptbeschiftigten in der jeweiligen Einsatzstelle.

Ein BFD kann auch in Teilzeit geleistet werden (siehe unter T wie Teilzeit).

Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch mobile Arbeit moglich.

Die BFD-Vereinbarung kann einvernehmlich im Rahmen einer Auflésung
zwischen dem BAFzA und den Freiwilligen vorzeitig beendet werden.

Fiir eine einvernehmliche Auflésung legen Freiwillige und Einsatzstelle
dem BAFzA eine schriftliche Erklarung ohne Angabe von Griinden und
mit Benennung des gewiinschten Termins vor. Die Einhaltung von Fristen
ist nicht erforderlich, einvernehmliche Auflésungen konnen zu jedem Ka-
lendertag erfolgen. Die Auflosung wird mit der schriftlichen Bestitigung
des BAFzA wirksam.



Auslandische Freiwillige

Auch Personen aus dem Ausland kénnen am BFD teilnehmen. Voraussetzung
hierfiir ist, dass sie tiber einen Aufenthaltstitel verfiigen, der sie zur Erwerbs-
tatigkeit berechtigt. Ein Aufenthaltstitel (auch ein Visum) wird in der Regel nur
erteilt, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist. Dies ist der Fall, wenn Interes-
sierte aus dem Ausland den Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme 6ffent-
licher Mittel (wie z. B. Wohngeld) bestreiten kénnen. Die Bezuschussung des
BFD durch den Bund ist kein Hinderungsgrund fiir die Erteilung eines Aufent-
haltstitels.

Drittstaatsangehdrige, die einen BFD leisten wollen, stellen von ihrem Her-
kunftsland aus einen Visumantrag fiir die Durchfithrung des BFD. Die fiir den
Aufenthalt erforderliche Aufenthaltserlaubnis in Deutschland kann ihnen nur
dann erteilt werden, wenn sie mit dem zweckentsprechenden Visum eingereist
sind.

Personen aus dem Ausland, die sich bereits in Deutschland befinden (z. B. Au-
pair), beantragen die Beschiftigungserlaubnis fiir den BFD bei der zustindigen

Auslanderbehorde.

Staatsangehorige von Australien, Israel, Japan, Kanada, der Republik Korea, von
Neuseeland und der Vereinigten Staaten von Amerika benétigen fiir die Einreise
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zum Zwecke der Erwerbstitigkeit kein Visum, wohl aber eine Beschiftigungs-
erlaubnis fiir den BFD.

EU-Staatsangehorige sowie Angehorige des EWR und der Schweiz geniefien
Freiziigigkeit und benotigen daher weder ein Visum bzw. einen Aufenthaltstitel
noch eine Beschaftigungserlaubnis. Britische Staatsangehorige konnen auch
nach dem EU-Austritt des Vereinigten Konigreiches GrofRbritannien und Nord-
irland visumfrei in das Bundesgebiet einreisen bzw. sich darin aufhalten. Ein
erforderlicher Aufenthaltstitel ist grundsatzlich innerhalb von 90 Tagen nach
der Einreise zu beantragen.

Personen, die eine Duldung besitzen und Asylsuchende kénnen am BFD teil-
nehmen, wenn sie tiber eine entsprechende Beschéftigungserlaubnis der zustan-
digen Auslanderbehorde verfiigen.

Auslandseinsatze

Der BFD kann grundsitzlich nur im Inland geleistet werden. Kurzzeitige
dienstliche Auslandsaufenthalte von Freiwilligen sind ausnahmsweise
unter bestimmten Voraussetzungen moglich.

Fiir inlandische Freiwillige, die einen Freiwilligendienst im Ausland
leisten mochten, stehen andere Freiwilligendienstformate zur Verfiigung
(z. B.IJFD).

Beratung

Das BAFzA ist regional durch ein Beratungsteam tétig. Die Beraterinnen
und Berater sind Ansprechpersonen fiir alle Freiwilligen sowie Einsatz-
stellen und Rechtstrager, die keinem bundeszentralen Triger angehéren
und sich der Zentralstelle BAFzA angeschlossen haben. Die Kontaktdaten
sind unter www.bundesfreiwilligendienst.de/bundesfreiwilligendienst/

beraterinnen-und-berater zu finden.
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Das gezahlte Taschengeld ist steuerfrei. Uber das Taschengeld hinaus
gewihrte Geld- oder Sachleistungen fiir Unterkunft, Verpflegung und
Arbeitskleidung unterliegen dagegen der Besteuerung. Mobilititszuschla-
ge als Geld- oder Sachleistungen konnen steuerfrei sein. Dies richtet sich
nach deren Zweck.

Eine Beratung durch das BAFzA zur Besteuerung im Einzelfall ist nicht
moglich. Fragen dazu sind an das jeweils zustindige Finanzamt zu richten.

Wer sich fiir den BFD bewerben mochte, wendet sich an eine anerkannte
Einsatzstelle oder einen Trager. Diese informieren tiber die verschiede-
nen Einsatzbereiche und sind insgesamt fiir den Bewerbungsprozess
zustdndig. Grundsitzlich ist es moglich, sich jederzeit um einen BFD zu
bewerben. Allerdings haben einige Einsatzstellen oder Triger eigene Be-
werbungsfristen, die sehr unterschiedlich sein kdnnen. Es ist deshalb emp-
fehlenswert, sich frithzeitig an die jeweiligen Einsatzstellen oder Trager zu
wenden (siehe auch E wie Einsatzstellensuche).

Personen, die Biirgergeld beziehen, kénnen grundsitzlich am BFD teil-
nehmen. Der Bezug von Biirgergeld schliefit dies nicht aus.

Die Teilnahme an einem BFD ist als wichtiger persénlicher Grund an-
zusehen, der der Ausiibung einer Arbeit entgegensteht. Wer Biirgergeld

bezieht, ist wihrend des BFD nicht verpflichtet, eine Arbeit aufzunehmen.

Das Taschengeld und die sonstigen Geld- und Sachleistungen werden im
Biirgergeld grundsatzlich als Einkommen berticksichtigt.
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Von der Anrechnung ausgenommen ist jedoch ein Freibetrag fiir Taschen-
geld

flr Freiwillige bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres in Hoéhe von
603 Euro monatlich (Stand Januar 2026)

fir Freiwillige ab der Vollendung des 25. Lebensjahres in Hohe von
250 Euro monatlich (Stand Januar 2026).

Geld- oder Sachleistungen fiir Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung
und Mobilitatszuschlage werden dagegen vollstindig als eigenes Einkom-
men berticksichtigt.

Die Bundesagentur fiir Arbeit bzw. die Jobcenter konnen im Einzelfall
Auskunft geben. Eine Beratung durch das BAFzA hierzu ist nicht moglich.

Der BFD dauert mindestens sechs und hochstens 18 Monate. In der Regel
wird er fiir zwolf zusammenhingende Monate geleistet. Ausnahmsweise
kann er bis zu einer Dauer von 24 Monaten verlingert werden, wenn dies
im Rahmen eines besonderen piadagogischen Konzeptes begriindet ist.

Es ist moglich, mehrfach einen BFD zu leisten. Bis zur Vollendung des 27.
Lebensjahres darf die Gesamtdauer aller geleisteten BFD dabei insgesamt

maximal bei 18 (ausnahmsweise bei 24) Monaten liegen.

Ein Jugendfreiwilligendienst (FSJ/FOJ) nach dem JFDG wird auf die Ge-
samtdauer angerechnet.

Zudem miissen nach Erreichen der Gesamtdauer bis zum Beginn eines
erneuten BFD fiinf Jahre liegen.
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@ e @ Einsatzfelder sind insbesondere:

Bildun g Integratio n Kultur ® Sozialer Bereich: z. B. in der Kita, im Altenpflegeheim, in einer Einrich-
tung fiir Behinderte, in einer Beratungsstelle, im Rettungsdienst, in der
Obdachlosenhilfe oder im Krankenhaus.

¢ Umwelt- und Naturschutz: z. B. im Forstamt, in einer 6kologischen
Schutzstation oder in einem Nationalpark.
¢ Kultur: z. B.im Theater, im Museum oder im Kulturverein.

Soziales Umwelt- und Sport Zivil- und
Naturschutz Katastrophen-
schutz

° Bildung: z. B. in der Hausaufgabenbetreuung, einem Nachhilfeprojekt
oder in der offenen Ganztagsschule.

° Sport: z. B.im Sportverein, im Gesundheitssport oder bei Freizeitein-
richtungen im Sportbereich.

Dienstzeitbeschein igu ng ° Integration: z. B.in einem integrativen Projekt fiir Menschen mit Mig-
rationshintergrund oder in der Fliichtlingshilfe.

Die Einsatzstelle stellt den Freiwilligen bei Beendigung des BFD eine Be-

scheinigung tiber den geleisteten Dienst aus. ¢ Zivil- und Katastrophenschutz: z. B. bei der Feuerwehr oder beim Tech-
nischen Hilfswerk.

E Einsatzstellen und Einsatzfelder
Einsatzstellensuche
Der BFD wird als tiberwiegend praktische Hilfstétigkeit in gemeinwohl-
orientierten Einrichtungen geleistet. Auf der Homepage des BAFzA gibt es unter www.bundesfreiwilligen-
dienst.de eine Einsatzstellensuche. Interessierte konnen aber auch Ein-
Die Einrichtung, in der die Freiwilligen ihren Dienst leisten, ist die Ein- satzstellen und Triger ansprechen, die dort nicht genannt sind.
satzstelle. Sie ist u. a. fr die fachliche und persénliche Begleitung der
Freiwilligen und alle Fragen des konkreten Einsatzes zustindig. .
Elternzeit

Elternzeit kann nur von Personen in Anspruch genommen werden, die in
einem Arbeitsverhiltnis stehen. Durch die Ableistung eines BFD wird kein
Arbeitsverhiltnis begriindet. Daher ist fiir die Freiwilligen die Inanspruch-
nahme von Elternzeit nicht moglich.
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In begriindeten Ausnahmefillen konnen Freiwillige im Einvernehmen
mit der Einsatzstelle entgeltlich oder unentgeltlich vom Dienst freigestellt
werden.

Grundsitzlich sollten Freistellungen bei einer Dienstzeit von 12 Monaten
insgesamt nicht langer als einen Monat andauern.

Die Freiwilligen erhalten einen Freiwilligenausweis, mit dem es ihnen
erleichtert werden soll, Vergiinstigungen wie erméfligte Fahrkarten oder
Eintritte auch tatsichlich zu erhalten. Der Freiwilligenausweis ist aber
kein Dokument, mit dem ein Anspruch auf Verglinstigungen begriindet
wird. Er dient lediglich dem Nachweis tiber die Teilnahme am Freiwilli-
gendienst.

Jahrlich im Herbst wihlen die Freiwilligen Bundessprecherinnen und
Bundesprecher, die die Interessen der Freiwilligen gegeniiber den Einsatz-
stellen, Tragern, Zentralstellen und dem BAFzA vertreten.

Die Wahl findet als Online-Wahl statt. Die Sprecherinnen und Sprecher
erhalten ein Einflihrungsseminar und sind aufierdem Mitglieder des BFD-
Beirats, der in der Regel einmal im Jahr in Berlin tagt. Auflerdem haben

sie wihrend ihrer Amtszeit die Moglichkeit, drei ,Arbeitstreffen” selbst zu
organisieren. Mehr Informationen hierzu sind unter www.bundesfreiwilli-
gendienst.de zu finden.
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Freiwillige sind von der Gebthr fiir die Erteilung eines Fiihrungszeug-
nisses befreit, wenn dies zur Ausiibung des Freiwilligendienstes benotigt
wird. Dazu benétigen die Freiwilligen einen Nachweis der Einsatzstelle/
des Trégers Uber die Notwendigkeit des Fithrungszeugnisses.

Auch Personen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung sowie der Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen, konnen
einen BFD leisten. Bei Bezug dieser Leistungen werden das Taschengeld
und die sonstigen Geld- und Sachleistungen grundsatzlich als Einnahmen
berticksichtigt.

Von der Anrechnung ausgenommen ist ein Freibetrag fiir Taschengeld

flr Freiwillige bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres ein Betrag in
Hohe von 603 Euro monatlich (Stand Januar 2026)

flr Freiwillige ab der Vollendung des 25. Lebensjahres ein Betrag in
Hohe von 250 Euro monatlich (Stand Januar 2026).

Geld- oder Sachleistungen fiir Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung
und Mobilitatszuschldge werden vollstandig als Einkommen berticksich-
tigt.

Konkrete Einzelfille sind jeweils mit den zustdndigen Behorden fiir die
Gewihrung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
sowie der Hilfe zum Lebensunterhalt zu kliren. Eine Beratung durch das
BAFzA hierzu ist nicht moglich.
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Altersrenten kénnen unabhingig von der Hohe des Hinzuverdienstes in
voller Héhe bezogen werden.

Erwerbsminderungsrenten kénnen unter Beachtung dynamischer Hinzu-
verdienstgrenzen bezogen werden.

Als Hinzuverdienst gelten u.a. alle Einnahmen aus einer Beschiftigung,
unabhingig davon, ob sie als Geld- oder Sachleistung gewdhrt werden.
Somit sind neben dem im BFD erzielten Taschengeld auch alle Leistungen
ftr Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Mobilitdtszuschlage als
Hinzuverdienst zu berticksichtigen.

Eine Beratung durch das BAFzA hierzu ist nicht mdglich.

Wer Interesse an der Aufnahme eines Freiwilligendienstes hat, sollte
vorab mit dem Rentenversicherungstrager die geltende Hinzuverdienst-
grenze und die Vereinbarkeit des zeitlichen Umfangs eines BFD mit dem
Rentenanspruch kldren.

Eltern, deren Kinder das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
einen BFD leisten, konnen wihrend des BFD Kindergeld bzw. steuerliche
Freibetrége fiir Kinder erhalten. Ein Anspruch auf Kindergeld kann auch
fiir eine Ubergangszeit bestehen, wenn z. B. zwischen dem Schulabschluss
und dem Beginn des BFD nicht mehr als vier Monate liegen. Betragt die
Ubergangszeit mehr als vier Monate, fiihrt das Bemithen um einen Frei-
willigenplatz nicht zu einer Verlingerung dieser Ubergangszeit.
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Freiwillige im BFD, deren Kinder erkranken, haben bei Vorliegen der
Voraussetzungen einen Anspruch auf Kinderkrankengeld und damit auf
Freistellung vom Dienst. Fiir den Zeitraum des Anspruches auf Kinder-
krankengeld gewihrt die Einsatzstelle keine Leistungen. Ob im Einzelfall
ein Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht, sollten die Freiwilligen bzw.
die Einsatzstellen mit der jeweiligen Krankenkasse kliren.

Eine Beratung durch das BAFzA hierzu ist nicht méglich.

Fiir einige der Leistungen, die die Einsatzstellen den Freiwilligen gewih-
ren, erhalten die Einsatzstellen Kostenerstattungen vom BAFzA. Das sind
im Wesentlichen:

ein Zuschuss zum Taschengeld und den Sozialversicherungsbeitrigen
bei Freiwilligen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bis zu 300 Euro
monatlich, fiir Freiwillige ab 25 Jahre bis zu 400 Euro monatlich

ein Zuschuss fiir die Kosten der pddagogischen Begleitung bis zu 121
Euro monatlich wiahrend der Dienstmonate 1-12 sowie bis zu 60 Euro
monatlich ab dem 13. Dienstmonat.

Im Krankheitsfall werden das Taschengeld und die sonstigen Geld- oder
Sachleistungen fiir bis zu sechs Wochen weitergewahrt. Im Anschluss
daran erhalten die Freiwilligen in der Regel Krankengeld von ihrer gesetz-
lichen Krankenversicherung, ausgenommen Freiwillige, die eine Alters-
vollrente erhalten, da diese grundsitzlich keinen Anspruch auf Kranken-
geld haben.

Die allgemeinen Verhaltensregeln im Krankheitsfall sind in der Verein-
barung zwischen dem BAFzA und den Freiwilligen sowie der Anlage zur
Vereinbarung festgehalten.
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Krankenversicherung

Die Freiwilligen sind fiir die Dauer des BFD grundsatzlich dazu verpflich-
tet, sich als Mitglied in der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) zu versichern.
Die Beitriage werden vollstindig von der Einsatzstelle tibernommen und
an die Krankenkasse abgefiihrt. Eine gegebenenfalls vorher bestehende
Familienversicherung ist fiir die Zeit des Freiwilligendienstes grund-
sitzlich ausgeschlossen und kann ruhend gestellt und nach Dienstende
fortgefiihrt werden (z. B. bei Aufnahme einer Berufsausbildung, weiterem
Schulbesuch oder der Aufnahme eines Studiums). Die Versicherungs-
pflicht in der GKV erfasst grundsatzlich auch Personen, die vor Antritt des
BFD privat versichert waren.

Fir einige privat oder freiwillig krankenversicherte Freiwillige besteht
eventuell ein Anspruch auf Zahlung von Beitragszuschiissen fiir eine pri-
vate oder freiwillige gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung.

Weitere Auskiinfte hierzu erteilen die zustindigen Krankenkassen.
Weitere Informationen zur Versicherungspflicht in der GKV sind auf der

Internetseite des Bundesministeriums fiir Gesundheit unter https:/www.
bundesgesundheitsministerium.de/gesetzlich-versicherte.html zu finden.

Keine Versicherungspflicht besteht fiir Personen, die versicherungsfrei
sind. Versicherungsfrei sind beispielsweise Beamtinnen und Beamte, Rich-
terinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten auf Zeit und

Pensiondrinnen und Pensionire, die Anspruch auf Beihilfe im Krankheits-
fall nach beamtenrechtlichen Vorschriften und Grundsétzen haben. Diese
Versicherungsfreiheit erstreckt sich aber nicht auf die bei der Beihilfe
berticksichtigungsfihigen Angehorigen, deshalb sind z. B. Kinder von
Beamtinnen und Beamten fir die Dauer des BFD grundsitzlich versiche-
rungspflichtig in der GKV.

Kiindigung

Die BFD-Vereinbarung kann durch schriftliche Kiindigung der Vertrags-
parteien (Freiwillige/BAFzA) ordentlich oder auferordentlich (fristlos)
vorzeitig beendet werden. Die Kiindigungsregeln sind in der Vereinbarung
zwischen dem BAFzA und den Freiwilligen sowie der Anlage zur Verein-
barung festgehalten.

Minderjihrige

Auch Minderjahrige konnen nach Erfiillung der Vollzeitschulpflicht mit
Einverstindniserklarung der gesetzlichen Vertretung einen BFD leisten.

Beim Einsatz von minderjihrigen Freiwilligen muss die Einsatzstelle
die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes z. B. zur Arbeitszeit, zu
Pausen- und Ruhezeiten, Beschaftigungsverboten und Beschiftigungs-
beschrankungen sowie die Regelungen zur gesundheitlichen Betreuung
beachten.

Mobilitatszuschlage

Die Einsatzstellen kdnnen den Freiwilligen zusatzlich zu einem angemes-
senen Taschengeld Mobilitatszuschliage in Geld oder als entsprechende
Sachleistungen gewihren.

Die konkrete Ausgestaltung der Mobilitdtszuschlége bleibt den Einsatz-
stellen iiberlassen. Moglich sind Geldleistungen (z. B. Zahlungen fiir
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Fahrkarten oder Benzinkosten - ggf. auch anteilig) oder Sachleistungen

(z. B. die Ausgabe von Fahrkarten oder Tankgutscheinen). Auch Leistungen
fr andere Mobilititsmittel (z. B. fiir die Anschaffung eines Fahrrades und
dessen Reparatur- oder Wartungskosten) konnen gewéhrt werden.

Leistungen fiir Fahrten mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln sind in der Regel
nicht sozialversicherungspflichtig, Leistungen fiir andere Mobilititsalter-
nativen sind in der Regel sozialversicherungspflichtig.

Mutterschutz

Das Mutterschutzgesetz findet im BFD Anwendung. Es gelten u.a. die
besonderen Vorschriften zur Gestaltung des Arbeitsplatzes (= BFD-Ein-
satzplatzes), zum Kiindigungsschutz usw. Es besteht Anspruch auf die
Mutterschaftsleistungen, wie die Zahlung eines Zuschusses zum Mutter-
schaftsgeld wihrend der Mutterschutzfristen und Mutterschutzlohn bei
Beschiftigungsverboten aufierhalb der Mutterschutzfristen.

Nebentatigkeit

Mit Genehmigung der Einsatzstelle konnen Freiwillige im BFD eine
Nebentitigkeit ausiiben. Dabei haben die Freiwilligen die Hochstarbeits-
grenzen des Arbeitszeitgesetzes zu beachten. Die Entscheidung {iber eine
Nebentitigkeit wird durch die Einsatzstelle in eigener Zustandigkeit ge-
troffen. Eine Nebentitigkeit in derselben Einsatzstelle ist ausgeschlossen.

Auslandische Freiwillige, die eine Aufenthaltserlaubnis fiir den BFD
erhalten haben, diirfen keine Nebentatigkeit ausiiben.
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Der BFD wird padagogisch begleitet mit dem Ziel, soziale, 6kologische,
kulturelle und interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und das Ver-
antwortungsbewusstsein fiir das Gemeinwohl zu starken. Die padago-
gische Begleitung besteht aus fachlicher Anleitung in der Einsatzstelle,
individueller Betreuung und Seminaren einschliefilich dem fiinftagigen
Seminar zur politischen Bildung (siehe unter S wie Seminare).

Die Freiwilligen werden grundsétzlich in der sozialen Pflegeversicherung
pflichtversichert.

Die Freiwilligen unterliegen grundsétzlich der Versicherungs- sowie
Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung und erwerben
dadurch Rentenanwartschaften. Dies gilt auch fiir Personen, die eine
Altersteilrente oder Erwerbsminderungsrente beziehen.

Fiir alle Freiwilligen, die das maf3gebende Alter fiir eine Regelaltersren-
te noch nicht erreicht haben, fiihrt die Einsatzstelle grundsétzlich die
gesamten Beitrdge zur Rentenversicherung ab, also Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberanteil.

Fiir Freiwillige, die eine Altersvollrente beziehen, besteht keine Beitrags-
pflicht mehr (in der Regel nach Ablauf des Monats, in dem die Regel-
altersgrenze erreicht wurde). Dann muss die Einsatzstelle nicht mehr den
Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung abfithren, jedoch weiterhin
den Arbeitgeberanteil (sieche unter S wie Sozialversicherungsbeitrige).
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Die Seminare sind Bestandteil der pidagogischen Begleitung (siehe unter
P wie Piddagogische Begleitung) und eine wichtige Form der Anerkennung
fiir den geleisteten Dienst.

Der Besuch der Seminare ist verpflichtend. Die Seminarzeit gilt als Dienstzeit.

Freiwillige unter 27 Jahren miissen wihrend eines zwolfmonatigen BFD
an 25 Seminartagen teilnehmen. Wird ein Dienst tiber den Zeitraum von
zwOlf Monaten hinaus vereinbart oder verlangert, erhoht sich die Anzahl
der Seminartage um mindestens einen Tag je Verlingerungsmonat. Frei-
willige Giber 27 Jahre nehmen an mindestens einem Seminartag pro Monat
teil.

Die Teilnahme an den Seminaren, die Hin- und Rickfahrten sowie Unter-
kunft und Verpflegung sind fiir die Freiwilligen kostenfrei.

Die Verantwortung fiir die Durchfiihrung der gesetzlich vorgeschriebenen
Seminare liegt zunichst beim Bund als Vertragspartner der Freiwilligen.
Der Bund hat die Zentralstellen mit der Durchfiihrung und Organisation
von Seminaren beauftragt. Fur die Einsatzstellen, die sich der Zentralstelle
BAFzA anschliefien, bietet das BAFzA an, die Seminararbeit insgesamt
oder teilweise durchzufiihren.

Alle Freiwilligen unter 27 Jahren nehmen im Rahmen der Seminare an
einem flinftagigen Seminar zur politischen Bildung teil, das an den Bil-
dungszentren des Bundes stattfindet.

Freiwillige im BFD sind wihrend ihrer Dienstzeit Mitglied in der gesetz-
lichen Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.
Die Beitrige werden insgesamt, also sowohl der Arbeitgeber- als auch der
Arbeitnehmeranteil, von der Einsatzstelle gezahlt. Als Berechnungsgrund-
lage der Beitrage dient das Taschengeld plus der Wert der Sachbeziige fiir
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Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung bzw. der hierfiir gezahlten
Geldersatzleistung. Die Mobilitdtszuschlidge werden je nach Zweckbestim-
mung mit zu den Sozialversicherungsbeitriagen hinzugerechnet.

Einsatzstellen miissen Freiwillige bei unentschuldigtem Fehlen von mehr
als einem Monat bei der zustiandigen Einzugsstelle fiir den Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag abmelden.

Studium

Universitiaten, Hochschulen und andere Ausbildungsstellen kénnen Frei-
willigen den BFD als Praktikum anrechnen. Ob und in welchem Umfang
eine Anerkennung moglich ist, richtet sich nach den einzelnen Bestim-
mungen der Ausbildungs- bzw. Studiengénge und ist bei der jeweiligen
Hochschule bzw. Ausbildungsstelle zu erfragen.

Taschengeld

Die Freiwilligen erhalten fiir den BFD als freiwilliges Engagement ein
angemessenes Taschengeld. Derzeit gilt fiir das Taschengeld die Hochst-
grenze von 676 Euro monatlich (8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der
allgemeinen Rentenversicherung/Stand Januar 2026).

Das konkrete Taschengeld wird mit der jeweiligen Einsatzstelle vereinbart.

Die Einsatzstellen konnen zusétzlich Geld- oder entsprechende Sachleis-
tungen fiir Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Mobilitatszu-
schlige gewihren (siehe unter den jeweiligen Stichworten).

Teilzeit

Freiwillige konnen einen BFD in Teilzeit mit mehr als 20 Stunden
wochentlich leisten. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen BFD in
Teilzeit. Ob ein BFD in Teilzeit geleistet werden kann, ist vielmehr von
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den Freiwilligen mit den jeweiligen Einsatzstelle zu klaren und setzt das
Einverstindnis aller Beteiligten voraus. Ein BFD in Teilzeit ist nicht bei
einer Einrichtung moglich, bei der die Freiwilligen bereits eine Teilzeitaus-
bildung absolvieren.

Umlageverfahren

Das Umlageverfahren zur U1 (Aufwendungen fiir Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall) gilt nicht fiir Freiwillige im BFD, da die Teilnahme am BFD
kein Arbeitsverhiltnis begriindet und somit auch das Entgeltfortzah-
lungsgesetz keine Anwendung findet.

Dagegen sind die Freiwilligen in die Umlageverfahren U2 (gesetzlicher
Mutterschutz) und in der Regel U3 (Insolvenzgeld) einbezogen. Die ent-
sprechenden Beitrige werden allein von der Einsatzstelle bezahlt und sind
nicht zuschussrelevant.

Unfallversicherung

Die Einsatzstellen sind verpflichtet, alle Freiwilligen bei ihrer zustindigen
gesetzlichen Unfallversicherung zu versichern (siehe unter S wie Sozial-
versicherungsbeitrige).

Unterkunft

Die Einsatzstellen konnen den Freiwilli-
gen zusétzlich zu einem angemessenen
Taschengeld Sachleistungen fr Unter-
kunft (unentgeltliche Nutzung einer
Unterkunft) oder auch entsprechende
Geldleistungen (Zuschusszahlung zu
Unterkunftskosten) gewéhren.




Wihrend des BFD haben die Freiwilligen Anspruch auf Urlaub unter Fort-
zahlung der Leistungen. Volljiahrige Freiwillige haben bei einer zw6lfmo-
natigen Dienstzeit und einer Verteilung der regelmafiigen Dienstzeit auf
finf Werktage wochentlich einen Anspruch auf mindestens 20 Werktage
Erholungsurlaub (als Werktage gelten dabei alle Kalendertage, die nicht
Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind). Fiir Jugendliche unter 18 Jahren
gelten langere Urlaubsanspriiche nach den Bestimmungen des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes.

Einsatzstelle und Freiwillige stimmen einvernehmlich Lage und Dauer des
Urlaubs ab. Nicht genommener Urlaub ist nach dem Ende des Dienstes
abzugelten.

Das BAFzA und die Freiwilligen schlief}en vor Beginn des Freiwilligen-
dienstes eine schriftliche Vereinbarung ab. Das Formular ist unter
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/service/downloads zu finden.
Die Freiwilligen und die Einsatzstellen vereinbaren die variablen Vertrags-
bestandteile und reichen einen gemeinsamen Vorschlag zur Priifung und
zum Vertragsabschluss beim BAFzA ein.

Die Einsatzstellen konnen den Freiwilligen zusétzlich zu einem ange-
messenen Taschengeld Sachleistungen fiir Verpflegung (unentgeltliche
Verpflegung) oder auch entsprechende Geldleistungen (Zuschusszahlung
zu Verpflegungskosten) gewdhren.
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Ein BFD steht einem Anspruch auf Waisenrente (Halb- oder Vollwaisen-
rente) aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht entgegen.

Ob der BFD einem berufsstindischen Waisenrentenbezug entgegensteht,
ist mit dem jeweiligen Berufsstindischen Versorgungswerk zu kldren.

Die Beantragung von Wohngeld ist prinzipiell méglich. Die Zahlung von
Wohngeld hingt von der Miethohe, dem verfiigbaren Einkommen und
der Haushaltsgrofle ab. Zusténdig ist die Wohngeldbehérde am Wohnort.
Ob die Voraussetzungen fiir einen Wohngeldanspruch bestehen, sollte
rechtzeitig vor Antritt des BFD mit der Wohngeldbehorde geklart werden.

Die Zentralstellen tragen dafiir Sorge, dass die ihnen angehoérenden
Trager und Einsatzstellen ordnungsgemaéf an der Durchfiihrung des BFD
mitwirken. Die Zentralstellen sind das Bindeglied zwischen dem BAFzA
und den Einsatzstellen sowie deren Trigern. Sie werden gebildet von

den Triagern und Einsatzstellen. Um diese zentrale Aufgabe erfolgreich
ibernehmen zu kénnen, sind Mindestanforderungen hinsichtlich der
Zahl, Grofie und geografischen Verteilung der vertretenen Einsatzstellen
zu erfiillen. Einzelheiten sind in einer entsprechenden Rechtsverordnung
geregelt. Jede Einsatzstelle muss sich mindestens einer Zentralstelle
zuordnen.
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Zeugnis

Bei Beendigung des BFD stellt die Einsatzstelle den Freiwilligen ein

schriftliches Zeugnis tiber die Art und Dauer des Dienstes mit Angaben zu
Leistung und Fithrung sowie zu berufsqualifizierenden Merkmalen (ein-
schlieflich solcher, die wihrend der Seminare erworben wurden) aus.

SCHRITT U MNACHEN
i

30




W P IR | Mot | AT | KosE Gesarmeisncts | ] LA Sprathe

(= BFD T}

SEMRn  Merichen is B

Menschen im BFD

Was bwin bt i Imiliges Eiesate im Aberiies, i [
Pliapedierst 131 Wgmishoen it Buhindwrsen ode
o Ut WS werdndert ar im Liben won
Fréiuiigen, usd win swripiechen sich germsiswohl
cran‘isrte bawichiunges wom bt ol g
Haltarisaes sl HatorT LR 2 Hismailiges Eisiats
im Lobsarkiut bel dar fewarbung!

Plitze suchen auf

www.bundesfreiwilligendienst.de

Impressum

Herausgeber:

Bundesamt fiir Familie und A
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) " I- 1
Offentlichkeitsarbeit it

An den Gelenkbogenhallen 2-6, 50679 Koln
www.bundesfreiwilligendienst.de

Fiir weitere Fragen nutzen Sie unser
Servicetelefon: 0221 3673-0

Fax: 0221 3673-4661

E-Mail: service@bafza.bund.de

Bildnachweis
Titel, Seite 23, 31: Getty Images
Seite 10: Fotolia, JMcreation

Layout & Druck
BAFzA

Stand
Januar 2026

9 www.bafza.de



https://www.bundesfreiwilligendienst.de
mailto:service%40bafza.bund.de?subject=
https://www.bafza.de

	Hinweise von A bis Z zum Bundesfreiwilligendienst  
	Altersgrenze  
	Anerkennung von Einsatzstellen und -plätzen  
	Anleitung  
	Arbeitskleidung  
	Arbeitslosenversicherung  und Arbeitslosengeld  
	Arbeitsmarktneutralität  
	Arbeitsmedizinische Untersuchungen  
	Arbeitsschutz  
	Arbeitszeit  
	Auflösung der Vereinbarung  
	Ausländische Freiwillige  
	Auslandseinsätze  
	Beratung  
	Besteuerung im Bundesfreiwilligendienst  
	Bewerbung  
	Bürgergeld  
	Dauer  
	Dienstzeitbescheinigung  
	Einsatzstellen und Einsatzfelder  
	Einsatzstellensuche  
	Elternzeit  
	Freistellung  
	Freiwilligenausweis  
	Freiwilligenvertretung  im Bundesfreiwilligendienst  
	Führungszeugnis  
	Grundsicherung im Alter und bei -Erwerbsminderung und Hilfe zum -Lebensunterhalt  
	Hinzuverdienstgrenze bei der Inanspruchnahme von Frührente und bei Erwerbsminderung  
	Kindergeld  
	Kinderkrankengeld  
	Kostenerstattung  
	Krankheitsfall  
	Krankenversicherung  
	Kündigung  
	Minderjährige  
	Mobilitätszuschläge  
	Mutterschutz  
	Nebentätigkeit  
	Pädagogische Begleitung  
	Pflegeversicherung  
	Rentenversicherung (gesetzliche)  
	Seminare  
	Sozialversicherungsbeiträge  
	Studium  
	Taschengeld  
	Teilzeit  
	Umlageverfahren  
	Unfallversicherung  
	Unterkunft  
	Urlaub  
	Vereinbarung  
	Verpflegung  
	Waisenrente  
	Wohngeld  
	Zentralstelle  
	Zeugnis  
	Impressum 
	Altersgrenze 
	Anerkennung von Einsatzstellen und -plätzen 
	Anleitung 
	Arbeitskleidung 
	Arbeitslosenversicherung 
und Arbeitslosengeld 
	Arbeitsmarktneutralität 
	Arbeitsmedizinische Untersuchungen 
	Arbeitsschutz 
	Arbeitszeit 
	Auflösung der Vereinbarung 
	Ausländische Freiwillige 
	Auslandseinsätze 
	Beratung 
	Besteuerung im Bundesfreiwilligendienst 
	Bewerbung 
	Bürgergeld 
	Dauer 
	Dienstzeitbescheinigung 
	Einsatzstellen und Einsatzfelder 
	Einsatzstellensuche 
	Elternzeit 
	F

	Freistellung 
	Freiwilligenausweis 
	Freiwilligenvertretung 
im Bundesfreiwilligendienst 
	Führungszeugnis 
	Grundsicherung im Alter und bei ­Erwerbsminderung und Hilfe zum ­Lebensunterhalt 
	H

	Hinzuverdienstgrenze bei der Inanspruchnahme von Frührente und bei Erwerbsminderung 
	Kindergeld 
	Kinderkrankengeld 
	Kostenerstattung 
	Krankheitsfall 
	Krankenversicherung 
	Kündigung 
	Minderjährige 
	Mobilitätszuschläge 
	Mutterschutz 
	Nebentätigkeit 
	P

	Pflegeversicherung 
	Rentenversicherung (gesetzliche) 
	Seminare 
	Sozialversicherungsbeiträge 
	Studium 
	Taschengeld 
	Teilzeit 
	Umlageverfahren 
	Unfallversicherung 
	Unterkunft 
	Urlaub 
	Vereinbarung 
	Verpflegung 
	Waisenrente 
	Wohngeld 
	Zentralstelle 
	Zeugnis 

